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Editorial

Verantwortliches Handeln der Vereinten Nationen, Umsetzung der „Responsibility to Protect“ sowie ungeklärte
Rechtsfragen in Afghanistan: Terrorismusbekämpfung, völkerrechtliche Abwägung und ius post bellum-Ansatz

Auf dem Weltgipfel 2005 sprachen sich die Staats- und Regierungschefs dafür aus, dass jeder Staat eine Verantwortung dafür
habe, seine Bevölkerung vor Genozid, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und ethnischer Säuberung zu
schützen. Als internationale Gemeinschaft verpflichteten sie sich, diese Verantwortung notfalls auch gemeinsam durchzuset-
zen. Fünf Jahre nach Aufnahme des Konzepts der „responsibility to protect“ in das Abschlussdokument des Weltgipfels 2005
stellt sich die Frage nach ihrer umfassenden Implementierung stärker denn je.
Vor dem Hintergrund der in letzter Zeit immer häufiger beklagten Überlastung des Systems der Friedensmissionen der Verein-
ten Nationen (VN) geht Sylvia Maus, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TU Dresden, der Frage nach, inwiefern eine dras-
tische Verringerung der Peacebuilding-Aktivitäten der VN mit geltenden völkerrechtlichen Standards vereinbar wäre.
Auf Erfahrungen aus der VN-Praxis blickt Dr. Ekkehard Strauß, Human Rights Officer im Büro der Hochkommissarin für
Menschenrechte der Vereinten Nationen in New York, zurück. Er stellt eingangs fest: „Fünf Jahre nach dem Weltgipfel hat die
Schutzverantwortung – angesichts der Situationen etwa in Darfur, Kenia oder Sri Lanka – die an sie gestellten Erwartungen
noch nicht erfüllt.“ Strauß verweist auf die zentrale Funktion, die der VN-Generalsekretär innehat und fordert deshalb von
ihm, „mit konkreten Schritten die Diskussion [zu] steuern“, um die Schutzverantwortung konkret umzusetzen und tausende
von Opfern schwerster Menschenrechtsverletzungen zukünftig zu verhindern.
Inwieweit humanitäre Hilfe gescheiterte Staaten („failed states“) stabilisiert, prüft Dr. habil. Hans-Joachim Heintze, wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am IFHV. Als aktuelles Beispiel hat er dafür Haiti gewählt – ein Land, das die internationale Gemein-
schaft wegen der großen Armut und seiner politischen Instabilität seit Jahrzehnten beschäftigt. Naturkatastrophen, wie die
Katastrophe vom 12. Januar 2010, haben wiederholt zur Verschärfung der Lage beigetragen.
Der Frage nach der Rolle von humanitärem Völkerrecht und Menschenrechtsschutz in bewaffneten Konflikten geht Dr. habil.
Wolfgang S. Heinz, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Deutschen Instituts für Menschenrechte, nach. Er konstatiert, dass
internationale Terrorismusbekämpfung (insbesondere in Afghanistan) unter der Führung der USA seit 2001 wesentlich durch
militärische Maßnahmen erfolgt. Heinz untersucht unter anderem bestimmte menschenrechtlich bedenkliche Strategien der
Regierungen Bush und Obama. Darüber hinaus hinterfragt er einige Erfahrungen beim deutschen ISAF-Einsatz in Afghanistan
und diskutiert die Frage, ob ISAF eine Politik der gezielten Tötungen („targeted killings“) durchführt.
Neue Rechtsfragen im Rahmen des humanitären Völkerrechts untersucht Dr. Alexander Poretschkin, Ministerialrat und Oberst
d.R. Unter Hinweis darauf, dass nunmehr davon auszugehen ist, dass ISAF-Soldaten in Afghanistan in einen nicht-interna-
tionalen bewaffneten Konflikt involviert sind, konzentriert sich Poretschkin auf diesen Konflikttyp und die Frage nach der
notwendigen Abwägung bei möglichen Kollateralschäden. Hierbei sieht er neue Fragen, wenn die Bevölkerung eines fremden
Staates in einem solchen nicht-internationalen Konflikt eigentlich der eigenen Seite zuzurechnen ist. Poretschkin stellt die
These auf, dass die grundsätzliche Zulässigkeit von Kollateralschäden nicht so weit geht, Risiken für die eigene Truppe zu-
lasten der Zivilbevölkerung zu minimieren.
Inwieweit Nachkriegsgesellschaften sinnvoll gestaltet werden können und welche Rolle dabei der bisher wenig entwickelte ius
post bellum-Ansatz spielt, untersucht Imken Heitmann-Kroning, Masterstudentin an der TU Dresden. Anhand des seit 2001
bestehenden Peacebuilding-Prozesses in Afghanistan prüft sie verschiedene ius post bellum-Prinzipien und zeigt dabei sowohl
Fortschritte als auch Defizite auf.
Vom 10. bis 12. November 2009 fand in Astana/Kasachstan das internationale Forum „Contemporary Challenges to Humani-
tarian Norms“ statt. Sergey Sayapin, Legal Advisor at the ICRC Regional Delegation for Central Asia (Taschkent, Usbekistan),
hat die zentralen Aspekte vermerkt.
Eine wichtige Veranstaltung zu Beginn dieses Jahres war die vom 19. bis 20. März 2010 in Bad Mergentheim veranstaltete
20. Tagung der Bundeswehr und des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) zum humanitären Völkerrecht. Dr. Jana Hertwig,
wissenschaftliche Mitarbeiterin am IFHV, und Katja Schöberl, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Genfer Akademie für
Humanitäres Völkerrecht und Menschenrechte, haben die wichtigsten Inhalte festgehalten.
Bereits zum 35. Mal veranstalteten die DRK-Landesverbände Nordrhein und Westfalen-Lippe unter Mitwirkung des IFHV die
Tagung zur Verbreitung der Genfer Konventionen, die sich an Rechtsreferendare und Mitglieder der Landesverbände richtet.
Damla Kuvvet, studentische Mitarbeiterin am IFHV, hat darüber einen Bericht verfasst.
Eine weitere Veranstaltung des DRK war das am 3. Mai 2010 in Berlin in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für
die Vereinten Nationen organisierte Diskussionsforum „Das Verbrechen der Aggression – Die Weiterentwicklung des IStGH-
Statuts“. Dr. Jana Hertwig, wissenschaftliche Mitarbeiterin am IFHV, hat die wichtigsten Ergebnisse zusammengestellt.
Zwei Buchbesprechungen, unter anderem zu „Christopher Verlage, Responsibility to Protect – Ein neuer Ansatz im Völker-
recht zur Verhinderung von Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit“, runden diese zweite
Ausgabe der HuV-I im Jahr 2010 ab.
Die Redaktion schließt dieses Heft mit dem Hinweis, dass die Inhalte der Beiträge nicht notwendigerweise die Meinung der
Redaktion widerspiegeln. Nun hoffen wir, dass sich Information und Lesevergnügen auch in dieser Ausgabe der HuV-I ver-
binden, und wünschen Ihnen interessante Einblicke und Freude bei der Lektüre.

Jana Hertwig
Redaktionsassistentin


